
G 139/2019 

Es gilt das gesprochene Wort! 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 

Der Verfassungsgerichtshof hat gemäß Art. 140 des Bundes-

Verfassungsgesetzes zu Recht erkannt: 

 
I. 1. Die Wortfolge "oder ihm dazu Hilfe leistet," in § 78 des 

Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1974 über die mit ge-

richtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetz-

buch – StGB), BGBl. Nr. 60/1974, wird als verfassungs-

widrig aufgehoben. 

2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 

in Kraft. 

3. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder 

in Kraft.  

4. Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundma-

chung dieser Aussprüche im Bundesgesetzblatt I 

verpflichtet. 
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II. Der Antrag wird, soweit er sich auf § 77 StGB bezieht, 

zurückgewiesen. 

III. Im Übrigen wird der Antrag abgewiesen. 

IV. Der Bund (Bundesministerin für Justiz) ist schuldig, den 

Antragstellern zuhanden ihrer Rechtsvertreterin die mit 

insgesamt € 1.809,60 bestimmten Prozesskosten binnen 

14 Tagen bei sonstiger Exekution zu ersetzen. 
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Entscheidungsgründe 

I. Zum Straftatbestand der Hilfeleistung zum Selbstmord 

(§ 78 zweiter Tatbestand StGB) 

Der demokratische Rechtsstaat, wie ihn die Bundesverfas-

sung konstituiert, setzt Freiheit und Gleichheit aller 

Menschen voraus.  

Das bringt unter anderem Art. 63 Abs. 1 des Staatsvertrages 

von Saint-Germain, der seit 1920 als Bundesverfassungsge-

setz gilt, zum Ausdruck: Der Staat hat danach die Pflicht, 

"allen seinen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, 

Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und 

ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren". 

Dies wird durch mehrere grundrechtliche Gewährleistungen 

konkretisiert, nämlich insbesondere durch das Recht auf 

Privatleben, das Recht auf Leben sowie den Gleichheits-

grundsatz. 

Aus diesen grundrechtlichen Gewährleistungen folgt auch 

das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht des Einzel-

nen auf freie Selbstbestimmung. Dieses Recht auf freie 
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Selbstbestimmung umfasst sowohl das Recht auf die Gestal-

tung des Lebens als auch das Recht auf ein 

menschenwürdiges Sterben. 

Zur freien Selbstbestimmung gehört zunächst die Entschei-

dung des Einzelnen, wie er sein Leben gestaltet und führt. 

Ebenso gehört dazu aber auch die Entscheidung des Einzel-

nen, ob und aus welchen Gründen er sein Leben in Würde 

beenden will. All dies hängt von den Überzeugungen und 

Vorstellungen jedes Einzelnen ab und liegt in seiner Auto-

nomie. 

Das Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst auch das 

Recht des Suizidwilligen, die Hilfe eines (dazu bereiten) 

Dritten in Anspruch zu nehmen. Der Suizidwillige kann 

nämlich vielfach zur tatsächlichen Ausübung seiner selbstbe-

stimmten Entscheidung zur Selbsttötung und deren 

gewählter Durchführung auf die Hilfe Dritter angewiesen 

sein. Der Suizidwillige hat dementsprechend das Recht auf 

selbstbestimmtes Sterben in Würde. Dazu muss er die 

Möglichkeit haben, die Hilfe eines dazu bereiten Dritten in 

Anspruch zu nehmen. 
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Nach § 78 StGB ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 

zu fünf Jahren zu bestrafen, wer  

 einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten (ers-

ter Tatbestand), 

 oder ihm dazu Hilfe leistet (zweiter Tatbestand). 

Den beiden Tatbeständen des § 78 StGB ist gemeinsam, dass 

sie die Mitwirkung an der Selbsttötung unter Strafe stellen, 

obwohl die (versuchte) Selbsttötung als solche nicht strafbar 

ist. § 78 erster und zweiter Tatbestand StGB ist ferner ge-

meinsam, dass die Tötung durch den Suizidwilligen selbst 

ausgeführt wird.  

Dessen ungeachtet ist bei der grundrechtlichen Beurteilung 

zwischen den beiden Tatbeständen des § 78 StGB zu unter-

scheiden.  

Das Verbot der Selbsttötung mit Hilfe eines Dritten kann 

einen besonders intensiven Eingriff in das Recht des Einzel-

nen darstellen. Da § 78 zweiter Tatbestand StGB die 

Selbsttötung mit Hilfe eines Dritten ausnahmslos verbietet, 

kann diese Bestimmung unter Umständen den Einzelnen zu 
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einer menschenunwürdigen Form der Selbsttötung veranlas-

sen, wenn er sich kraft freien Entschlusses in einer Situation 

befindet, die für ihn ein selbstbestimmtes Leben in persönli-

cher Integrität und Identität und damit in Würde nicht mehr 

gewährleistet. 

Daran ändert auch § 49a Abs. 2 Ärztegesetz 1998 nichts, weil 

diese Bestimmung erst bei Sterbenden im Rahmen palliativ-

medizinischer Maßnahmen anwendbar ist, also zu einem 

Zeitpunkt, in dem der Prozess des Sterbens im Wesentlichen 

in der alleinigen Verantwortung von Ärzten liegt. 

Lässt die Rechtsordnung zu, dass ein Betroffener sein Leben 

mit Hilfe eines Dritten in Würde nach seiner freien Selbstbe-

stimmung zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt beenden 

kann, so kann dies dazu führen, dass dem Betroffenen ein 

längeres Leben ermöglicht wird und er sich nicht veranlasst 

sieht, sein Leben in einer menschenunwürdigen Form zu 

beenden. Der Betroffene kann also dadurch Lebenszeit 

gewinnen, weil er die Selbsttötung auch erst zu einem 

späteren Zeitpunkt und mit Hilfe eines Dritten vornehmen 

kann. 
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Indem § 78 zweiter Tatbestand StGB die Hilfe eines Dritten 

beim Suizid ausnahmslos verbietet, wird es dem Einzelnen 

im Ergebnis verwehrt, über sein Sterben in Würde zu be-

stimmen. 

Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung des § 78 zweiter 

Tatbestand StGB geht es nicht um eine Abwägung zwischen 

dem Schutz des Lebens des Suizidwilligen und dessen 

Selbstbestimmungsrecht. Steht unzweifelhaft fest, dass die 

Selbsttötung auf einer freien Selbstbestimmung gründet, so 

hat der Gesetzgeber dies zu respektieren. 

Da die Selbsttötung irreversibel ist, muss die entsprechende 

freie Selbstbestimmung der zur Selbsttötung entschlossenen 

Person tatsächlich auf einer nicht bloß vorübergehenden, 

sondern dauerhaften Entscheidung beruhen. Sowohl der 

Schutz des Lebens als auch das Recht auf freie Selbstbe-

stimmung verpflichten den Gesetzgeber, die Hilfe eines 

Dritten bei der Selbsttötung zuzulassen, sofern der Ent-

schluss auf einer freien Selbstbestimmung beruht, diesem 

also ein aufgeklärter und informierter Willensentschluss 

zugrunde liegt. 
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Dabei hat der Gesetzgeber auch zu berücksichtigen, dass der 

helfende Dritte eine hinreichende Grundlage dafür hat, dass 

der Suizidwillige tatsächlich eine auf freier Selbstbestim-

mung gegründete Entscheidung zur Selbsttötung gefasst hat. 

Aus grundrechtlicher Perspektive macht es nach Auffassung 

des Verfassungsgerichtshofes im Grundsatz keinen Unter-

schied, ob der Patient im Rahmen seiner Behandlungshoheit 

bzw. im Rahmen der Patientenverfügung in Ausübung seines 

Selbstbestimmungsrechtes lebensverlängernde oder lebens-

erhaltende medizinische Maßnahmen ablehnt oder ob ein 

Suizident unter Inanspruchnahme eines Dritten in Ausübung 

seines Selbstbestimmungsrechtes sein Leben beenden will, 

um ein Sterben in der vom Suizidwilligen angestrebten 

Würde zu ermöglichen. Entscheidend ist vielmehr in jedem 

Fall, dass die jeweilige Entscheidung auf der Grundlage einer 

freien Selbstbestimmung getroffen wird. 

Es steht zu dem sowohl in der verfassungsrechtlich begrün-

deten Behandlungshoheit als auch in § 49a Abs. 2 

Ärztegesetz 1998 (hinsichtlich der Einhaltung der Patienten-

verfügung) zum Ausdruck kommenden Stellenwert der 

freien Selbstbestimmung im Widerspruch, dass § 78 zweiter 
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Tatbestand StGB jegliche Hilfe bei der Selbsttötung verbie-

tet. 

Wenn einerseits der Patient darüber entscheiden kann, ob 

sein Leben durch eine medizinische Behandlung gerettet 

oder verlängert wird, und andererseits durch § 49a Ärztege-

setz 1998 unter den dort festgelegten Voraussetzungen 

sogar das vorzeitige Ableben eines Patienten im Rahmen 

einer medizinischen Behandlung in Kauf genommen wird, ist 

es nicht gerechtfertigt, dem Sterbewilligen die Hilfe durch 

einen Dritten in welcher Art und Form auch immer im Zu-

sammenhang mit der Selbsttötung zu versagen und derart 

das Recht auf Selbstbestimmung ausnahmslos zu verneinen. 

Der Verfassungsgerichtshof übersieht nicht, dass die freie 

Selbstbestimmung auch durch vielfältige soziale und öko-

nomische Umstände beeinflusst wird. Dementsprechend hat 

der Gesetzgeber Maßnahmen zur Verhinderung von Miss-

brauch vorzusehen, damit die betroffene Person ihre 

Entscheidung zur Selbsttötung nicht unter dem Einfluss 

Dritter fasst. 

Im Zusammenhang mit dem Recht auf Selbstbestimmung in 

Verbindung mit der Selbsttötung darf keinesfalls übersehen 
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werden, dass angesichts der realen gesellschaftlichen Ver-

hältnisse die tatsächlichen Lebensbedingungen, die zu einer 

solchen Entscheidung führen, nicht gleich sind. 

Bei einem solchen Entschluss können auch Umstände eine 

entscheidende Rolle spielen, die nicht ausschließlich in der 

Sphäre bzw. Disposition des Sterbewilligen liegen, wie seine 

Familienverhältnisse, die Einkommens- und Vermögensver-

hältnisse, die Pflegebedingungen, die Hilfsbedürftigkeit, der 

eingeschränkte Aktivitätsspielraum, der real zu erwartende 

Sterbeprozess und dessen Begleitung sowie sonstige Le-

bensumstände und erwartbare Konsequenzen. 

Es sind daher gesetzgeberische und sonstige staatliche 

Maßnahmen erforderlich, um den Unterschieden in den 

Lebensbedingungen der Betroffenen entgegenzuwirken und 

allen einen Zugang zu palliativ-medizinischer Versorgung zu 

ermöglichen. Dessen ungeachtet darf die Freiheit des Einzel-

nen, über sein Leben in Integrität und Identität selbst zu 

bestimmen und damit in diesem Zusammenhang zu ent-

scheiden, dieses auch mit Hilfe Dritter zu beenden, nicht 

schlechthin verneint werden. 
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Ob der Entschluss eines Suizidwilligen, seinem Leben mit 

Hilfe eines Dritten ein Ende zu setzen, und die tatsächliche 

Vornahme der Tötung durch den Suizidwilligen selbst auf 

einer freien Selbstbestimmung basiert, mag unter bestimm-

ten Umständen schwierig festzustellen sein. Dies darf jedoch 

nicht als Rechtfertigung dafür genommen werden, durch ein 

ausnahmsloses Verbot jegliche Hilfeleistung zur Selbsttötung 

welcher Art und Form auch immer gemäß § 78 zweiter 

Tatbestand StGB zu untersagen und damit das Recht des zur 

freien Selbstbestimmung und Eigenverantwortung fähigen 

Menschen, sich das Leben mit Hilfe eines Dritten zu nehmen, 

unter allen Umständen zu verneinen.  

Da § 78 zweiter Fall StGB jede Art der Hilfeleistung zur 

Selbsttötung ausnahmslos verbietet, sohin auch ein Sterben 

in der vom Suizidwilligen gewollten Würde nicht möglich ist, 

verstößt diese Regelung gegen das aus der Bundesverfas-

sung ableitbare Recht auf Selbstbestimmung.  

II. Zum Straftatbestand des Verleitens zum Selbstmord 

(§ 78 erster Tatbestand StGB) 

Die von den Antragstellern geltend gemachten Bedenken 

treffen auf den ersten Tatbestand des § 78 StGB nicht zu: 
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Die Entscheidung des Suizidenten, sich unter Mitwirkung 

eines Dritten zu töten, kann nur dann Grundrechtsschutz 

genießen, wenn diese Entscheidung auf einer freien und 

unbeeinflussten Entscheidung fußt. Da diese Voraussetzung 

bei § 78 erster Tatbestand StGB von Vornherein nicht erfüllt 

ist, verstößt diese Regelung weder gegen den Gleichheits-

grundsatz noch gegen ein anderes verfassungsgesetzlich 

gewährleistetes Recht oder gegen das strafrechtliche Be-

stimmtheitsgebot. 

III. Zum Straftatbestand der Tötung auf Verlangen (§ 77 

StGB) 

Dieser Straftatbestand stellt eine lex specialis zu § 75 StGB 

(Mord) dar. Daraus folgt, dass im Fall der Aufhebung des 

§ 77 StGB die Tötung eines anderen auf dessen Verlangen 

weiterhin – gemäß § 75 StGB – strafbar bliebe. Der Antrag 

erweist sich daher insoweit als zu eng gefasst und ist daher 

zurückzuweisen. 

Der Verfassungsgerichtshof hält abschließend fest, dass die 

Erwägungen, die zur Aufhebung des § 78 zweiter Tatbestand 

StGB führen, nicht ohne Weiteres auf die Frage der Verfas-

sungsmäßigkeit des – nicht zulässigerweise angefochtenen – 
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§ 77 StGB übertragbar sind, weil sich diese Bestimmung in 

wesentlichen Belangen von § 78 StGB unterscheidet. 

Die schriftliche Ausfertigung dieses Erkenntnisses wird den 

Verfahrensparteien zugestellt und gleichzeitig auf der 

Website des Verfassungsgerichtshofes veröffentlicht. 

 


